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Notdienste

Allgemeine Notrufe

Polizei 110
Feuerwehr / Rettungsdienst 112
Kriminalpolizei 06331/5200
Giftzentrale Universitätsklinik Homburg 06841/162257

Apotheken Notdienste

AnsagedesApothekennotdienstesüberlandeseinheit-
liche Rufnummern:
deutsches Festnetz: 0180-5-258825-PLZ (0,14 !/Min.)
Mobilfunknetz: 0180-5-258825-PLZ (max. 0,42 !/Min.)
Anzeige der notdienstbereiten Apotheken im Internet
unter www.lak-rlp.de

Das Verfahren ist denkbar einfach: Nach Wahl der Not-
dienstnummer und direkter Eingabe der Postleitzahl des
aktuellen Standortes über die Telefontastatur, werden drei
dienstbereite Apotheken in der Umgebung des Standortes
mit vollständiger Adresse und Telefonnummer angesagt
und zweimal wiederholt.

Notdienstplan vom 08.12. bis 14.12.2023
Zu beachten ist, dass der Notdienst immer um 8.30 Uhr be-
ginnt und am folgenden Tag um 8.30 Uhr endet, auch an
Sonn- und Feiertagen. Der Bereitschaftsdienst kann sich
kurzfristig ändern – Angaben ohne Gewähr!

Fr. 08.12.2023
Löwen-Apotheke Tel.: 06334/1312
Bahnhofstr. 36, 66987 Thaleischweiler-Fröschen
Kur-Apotheke Tel.: 06306/1333
Auf der Heide 4, 67705 Trippstadt
Sa. 09.12.2023
Apotheke am Markt Tel.: 06333/955873
Hauptstr. 37, 67714 Waldfischbach-Burgalben
Weißhof-Apotheke Tel.: 06331/76501
Winzler Str. 105, 66955 Pirmasens
So. 10.12.2023
Berg-Apotheke Tel.: 06333/64352
Hauptstr. 43, 66919 Hermersberg
Mo. 11.12.2023
Marien-Apotheke Tel.: 06331/16862
Hauptstr. 135, 66976 Rodalben
Di. 12.12.2023
Eichen-Apotheke OHG Tel.: 06307/1237
Hauptstr. 8, 67707 Schopp
Engel-Apotheke Tel.: 06331/75676
Dr. Robert-Schelp-Platz 1, 66953 Pirmasens
Mi. 13.12.2023
Schloß-Apotheke Tel.: 0631/50868
Burgherrenstr. 80, 67661 Kaiserslautern
Do. 14.12.2023
Neue Apotheke Tel.: 06331/16828
Hauptstr. 144, 66976 Rodalben
Löwen-Apotheke Tel.: 06334/1312
Bahnhofstr. 36, 66987 Thaleischweiler-Fröschen

Ärztliche Notdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Telefon 116117
(gebührenfrei ; ohne Vorwahl)

Zahnärztlicher Notdienst

09.12. + 10.12.2023
Frau Dr. Stefanie Wagner 06391 1491
Marktstraße 8, 66994 Dahn

Bereitschaftsdienst der Hebammen
Notdienst Krankenhaus PS 06331/714-1306

Tierärztlicher Notdienst
Notdienst kann bei den Tierärzten erfragt werden.

Verbandsgemeindeverwaltung

Öffnungszeiten mit Publikumsverkehr
der Verbandsgemeindeverwaltung

Tel. 06333/925-0, Fax: 06333/925-190
Internet: www.vgwaldfischbach-burgalben.de
Montag, Dienstag & Donnerstag
von 08.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
langer Donnerstag bis 18.00 Uhr
Freitag von 08.30 – 13.00 Uhr

Touristinformation der Verbandsgemein-
deverwaltung Tel. 06333/925-160

Bergbad Heltersberg
06333/63974 geschlossen

Hallenbad Waldfischbach-Burgalben
06333/1050

Öffnungszeiten:
Montag 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Dienstag 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr             
Mittwoch 08:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Donnerstag
13:00 Uhr bis 17:30 Uhr  Familiennachmittag
17:30 Uhr bis 20:30 Uhr  nurfürSchwimmer

(Wassertiefemind.1,80m)
Freitag 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr             
Samstag 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr             
Sonntag 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Öffnungszeiten an den Feiertagen
Weihnachten 24.12.2023 geschlossen
1. Weihnachtstag 25.12.2023 geschlossen
2. Weihnachtstag 26.12.2023 geschlossen
Samstag 30.12.2023 geschlossen
Silvester 31.12.2023 geschlossen
Neujahr 01.01.2024 geschlossen     
        
Kassenschluss und letzter Einlass ist jeweils 1 Stunde vor
dengenanntenSchließungszeiten.DieBeckensind30Mi-
nuten vor Beendigung der Badezeit zu verlassen.
Mittwoch Wassergymnastik 9.00 bis 9.30 Uhr und
10.00 bis 10.30 Uhr

Ortsgemeinden
Bürgersprechstunden in den Ortsgemeinden:
Sehen Sie hierzu die Einträge unter den Ortsgemeinden.

Schiedsamt
Telefon:      06333/925-230
E-Mail:        schiedsamtvg@waldfischbach-burgalben.de

Forstrevierleitung
RL Wagner, Tel. 06307/1896 oder 0175/1856314
Forstamt Johanniskreuz 06306/92100

Ämter und Behörden
Amtsgericht Pirmasens 06331/871-1
Amt für Verteidigungslasten 06331/63006
Arbeitsamt Pirmasens 06331/147-0
Finanzamt 06331/7110
Forstamt Johanniskreuz 06306/92100
Industrie- und Handelskammer 06331/523-0
Notariat Waldfischbach-Burgalben 06333/9207-0
Polizeiinspektion Waldf.-Burgalben 06333/927-0
Straßenmeisterei Waldf.-Burgalben 06333/9203-0
Kreisverwaltung Pirmasens 06331/8090
Öffnungszeiten der Kreisverwaltung
Mo-Fr 8-12 Uhr, Mo u. Di 14-16 Uhr, Do 14-17 Uhr
Kontaktpersonen des Pflegekinderdienstes
Frau Martina Kahlmeyer, Tel.: 06331 809 196; Frau Nina
Klein, Tel.: 06331 809 628; Herr Thomas Monz, Tel.: 06331
809 211; Frau Tina Neff, Tel.: 06331 809 561, E-Mail: pflege-
kinder@lksuedwestpfalz.de, Kreisverwaltung Südwest-
pfalz, Unterer Sommerwaldweg 40-42 , 66953 Pirmasens
Gemeindeschwester plus Landkreis Südwestpfalz
Kostenlose Beratung zuhause für Seniorinnen und Senio-
ren über 80 Jahre, die noch nicht pflegebedürftig sind.
Tel: Fr. Gabriele Kolb 06331 809 380

SozialpsychiatrischerDienstKreisverwaltungSüdwestpfalz
Tel: Frau Wagner 06331 809 424

Ärztliche Impfberatung
Telefonische Beratungen und Auskünfte zu Impfungen
Frau Christine Barlet 06331/809-413
Gesundheitsamt 06331/809-402
Corona-Info Hotline Gesundheitsamt PS
Mo.–Do.9-15Uhr,Fr.9 -12UhrHotline06331/809700
Coronavirus-Hotline des Gesundheitsministeriums Rhein-
land-PfalzDiesebeantwortetFragenrundumCovid-19,das
Coronavirus.Mo.–Do.9-16Uhr;Fr.9-12Uhr. 08005758100
Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums
Hotline zum Corona-Virus 030 / 346 465 100

Kfz-Zulassungsstelle
Mo-Mi 7.30-15 Uhr, Do 7.30-16.30 Uhr, Fr 7.30-11.30 Uhr
Kommunales Jobcenter Tel. 06331/809-111
Mo 8-12 Uhr u. 14-16 Uhr, Do 8-12 Uhr u. 14-17 Uhr
Kreisjugendpfleger Andreas Schröder 06333/275623
Postanschrift:Friedhofstr.3,67714Waldfischbach-Burgalben

Kindergärten und Schulen
Kindergarten Heltersberg 06333/63879
Kath. Kindergarten Hermersberg 06333/64656
Prot. Kindergarten Höheinöd 06333/4924
Kath. Kindergarten Horbach 06333/64945
KiTa Vogelnest Schmalenberg 06307/6990
Kath. KiTa St. Elisabeth Waldf.-Burgalben 06333/2304
Prot. KiTa Arche Noah Waldf.-Burgalben 06333/1379
GemeindekindergartenRegenbogenWfb.B. 06333/3073
Grundschule Heltersberg 06333/63973
Grundschule Hermersberg 06333/63444
Grundschule Höheinöd 06333/2861
Grundschule Burgalben 06333/2564
Grundschule Waldfischbach 06333/955192
Öffnungs- und Sprechzeiten des Sekretariats
Mittwoch8.00Uhrbis12.00Uhr; Freitag8.00Uhrbis12.00Uhr
IGS u. Realschule Plus 06333/92020 u. 920250

Büchereien
Geiselberg Tel. 06307/345
Öffentliche Bücherei, Rathaus
Mittwoch von 17.00 – 19.00 Uhr
Freitag von 17.00 – 19.00 Uhr
Heltersberg, Gemeindebücherei Tel. 06333/63066
Dienstag von 10.00-11.00 und 15.30-18.30 Uhr
Freitag von 15.30-18.30 Uhr
Hermersberg Tel. 06333/6024667
Kath. öffentl. Bücherei, Schwesternhaus
Mittwoch von 14.30 – 17.30 Uhr
Donnerstag von 17.00 – 19.00 Uhr
Höheinöd
Dienstag von 17.00 – 19.00 Uhr
Freitag von 17.00 – 19.00 Uhr
Schmalenberg
Mittwoch von 15.00 – 17.00 Uhr
Freitag von 16.00 – 18.00 Uhr
Zentralbücherei Öffnungszeiten
Montag  14-18 Uhr
Dienstag und Donnerstag 10-12 Uhr und 14-18 Uhr
Freitag 09-14 Uhr
Samstag 10-13 Uhr
Weitere Infos zur Bücherei unter Tel. 06333-925-168 und
unter www.zentralbücherei.de

Museen
Heimatmuseum Waldfischbach-Burgalben
Hauptstr. 112, 67714 Waldfischbach-Burgalben

06333/955880
Heimatmuseum Heltersberg 
Schulstr. 1, 67716 Heltersberg 06333/65338

Impressum
Herausgeber und verantwortlich für den amtlichen Teil, Nach-
richten und Hinweise:
Verbandsgemeindeverwaltung Waldfischbach-Burgalben, 67714 Wald-
fischbach-Burgalben, Tel.:06333/925-0,
E-Mail: amtsblatt@waldfischbach-burgalben.de
Verlag:VerantwortlichfürAnzeigen:RainerZais,Fieguth-Amtsblätter,SÜWE,Ver-
triebs-undDienstleistungs-GmbH&Co.KG,Niederlassung:Friedrichstraße59,
67433 Neustadt, Telefon 06321 3939-60, Fax 06321 3939-66, Mail: anzei-
gen@amtsblatt.net.FürdenInhaltderAuftraggeber.FürDruckfehlerkeineHaf-
tung. Druckerei: Badisches Druckhaus, Baden-Baden GmbH, Flugstraße 9,
76532Baden-Baden.Redaktionsschluss:montags11Uhr,beiFeiertagenbe-
achtenSiebittedengeändertenRedaktionsschluss!
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Amtlicher Teil

Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung

Tel. 06333/925-0, Fax: 06333/925-190
www.vgwaldfischbach-burgalben.de
Montag, Dienstag, Donnerstag von 08.30 – 12.00 Uhr

und von 14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
langer Donnerstag bis 18.00 Uhr
Freitag von 08.30 – 13.00 Uhr

AbholungvonPersonalausweisenoderReisepässen
Ist Ihr Dokument schon fertig?
Reisepässe, die bis zum 10.11.2023 beantragt wurden, können nun im Ein-
wohnermeldeamt (Zimmer U5) abgeholt werden.
Personalausweise können erst nach Erhalt des Pin-Briefes bei uns abge-
holt werden. Bitte geben Sie ausgestellte vorläufige oder abgelaufene
Personalausweise bzw. Reisepässe beim Einwohnermeldeamt ab.
SolltenSiedenPersonalausweis/Reisepassnichtselbstabholenkönnen,
stellenSiedemAbholerbitteeineVollmachtausundgebendiesederbe-
vollmächtigten Person mit.

Weitere Information
Für die Beantragung von neuen Ausweisdokumenten sind immer ein aktuel-
les biometrisches Passbild und der vorhandene alte Ausweis vorzulegen.
Die Kosten für einen Reisepass betragen für Personen unter 24 Jahren 37,50
€, für Personen über 24 Jahren 60,00 €. Personalausweise kosten für Perso-
nen unter 24 Jahren 22,80 €, für Personen über 24 Jahren seit 01.01.2021
37,00 € (vorher 28,80 €).
DieGebührensindbeiderBeantragungbarodermitECKartezuentrichten.

Notfallrufnummern
Verbandsgemeindewerke Waldfischbach-Burgalben
Wasserversorgung
Höheinöd 06375/6149
Geiselberg, Heltersberg, Hermersberg,
Horbach, Schmalenberg und Steinalben 0631/3723-301
Abwasserbeseitigung
Gebiet der Verbandsgemeinde 0631/3723-301
Gemeindewerke Waldfischbach-Burgalben
Wasser Waldfischbach-Burgalben 06333/2758-2322
NAHWERK Energie GmbH & Co. KG
Strom Waldfischbach-Burgalben 06333/2758-2322
Wärmenetz Hermersberg, Höheinöd und Steinalben 0631/3723-301

Zweckverband zur
Kommunalwald-Bewirtschaftung Holzland
ForstrevierHolzland:ZuständigfürdieGemeindewälderSchmalenberg,
Waldfischbach-Burgalben,Geiselberg,SteinalbenunddieHembach-Ge-
nossenschaft sowie den Kleinprivatwald in den Gemarkungen Geisel-
berg, Schmalenberg, Steinalben, Waldfischbach und Burgalben.
Erreichbarkeit des Revierleiters:
Der Revierleiter Herr Christoph Wagner ist zu erreichen unter
Tel.: 06307 1896, mobil 0175 185 6314, Fax: 06307 911467
e:mail: christoph.wagner@wald-rlp.de

Forstamt Johanniskreuz
Forstrevier Heltersberg
ZuständigfüralleWälderderGemarkungHeltersbergunddenStaatswald in
der Gemarkung Waldfischbach
Revierleiter: Stefan Bohrer Tel.: 06306-9210250, mobil 0152/28850914
E-Mail: stefan.bohrer@wald-rlp.de
Sprechstunde: nach telefonischer Absprache 0152/ 28850914
Forstrevier Höheinöd
ZuständigfüralleWälderindenGemarkungenClausen,Donsieders,Höhein-
öd, Hermersberg, Horbach und den Staatswald der Gemarkung Burgalben.
Revierleiter: Bastian Allmoslöchner
Tel.: 06397-993189, mobil 0152/28850917
E-Mail: bastian.allmosloechner@wald-rlp.de
Sprechstunde: 1. Mittwoch im Monat von 17-18 Uhr im Rathaus Clausen

Privatwaldbetreuer Büffel Daniel
ZuständigfürallePrivatwälder inder Gemarkung Clausen,Donsieders,Her-
mersberg ,Höheinöd, Horbach, sowie die Gemarkungen der Verbandsge-
meinde Kaiserslautern Süd.
Rufnummer: 0152-28850995, E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de

Fundsachen
Bekanntmachung über gefundene Gegenstände:
Fundgegenstand Fundort Funddatum
Kartenetui Hauptstraße, Waldfischbach-Burgalben 15.11.2023
Fahrrad Bahnhof, Waldfischbach-Burgalben 11.11.2023
Fahrrad Park Friedhofstraße, Wfb 16.10.2023
Autoschlüssel Hirtenstraße, Wfb 27.09.2023
Geldbeutel Landstraße von Hermersberg nach Höheinöd 27.09.2023
Fahrzeugschlüssel Fahrradweg zw. Geiselberg und Heltersberg 12.09.2023
Schlüssel Feuerwehrgerätehaus Höheinöd unbekannt
Kette Philipp-Rothhaar-Straße, Wfb 11.09.2023
Geldbeutel Welschstraße, Wfb 04.09.2023
Schweizer Taschenmesser Leimer Brücke, Richtung Clausensee 02.09.2023
Ring Bruchwiesenfest, Wfb 01.-03.09.23
Ring Bruchwiesenfest, Wfb 03.09.2023
Fahrrad Ortsausgang Höheinöd, Richtung Wfb 18.06.2023
Brille Quackfest, Schmalenberg 29.05.2023
2 Schlüssel Im Birkenborn, Wfb 26.05.2023
Die rechtmäßigen Eigentümer können sich beim Fundamt der Verbandsgemeinde, Zimmer U5
(Tel.06333/925-128,129,127)melden.VerbandsgemeindeWaldfischbach-Burgalben-Fundamt-

Verwaltung und Zentralbücherei geschlossen
Die Verwaltung und die Zentralbücherei sind zwischen Weihnachten und
Neujahr geschlossen.
Letzter Öffnungstag der Verwaltung und Zentralbücherei im Jahr 2023 ist am
Freitag, 22.12.2023.
Erster Öffnungstag im Neuen Jahr ist am Dienstag, 2.1.2024.
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Bekanntmachung der Tagesordnung
30. Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Wald-
fischbach-Burgalben
am Mittwoch, den 13. Dezember 2023, 19:30 Uhr,
im Ratssaal (O 20) der Verbandsgemeindeverwaltung, Friedhofstraße 3
in Waldfischbach-Burgalben.
ÖFFENTLICHER TEIL
1. Niederschrift über die Sitzung des Verbandsgemeinderates vom

08.11.2023
2. ErhöhungderKassenversicherungunderweiterteCyberdeckungkommunal
3. JahresabschlussderVerbandsgemeindewerke-Abwasserbeseitigungs-

einrichtungen 2022 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022
und Verwendung des Jahresverlustes 2022

4. Jahresabschluss der Verbandsgemeindewerke - Wasser- und Energie-
versorgung 2022; Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022
und Verwendung des Jahresgewinns 2022

5. Ausgleich Jahresverluste 2016 (Teil) und 2017 Verbandsgemeindewerke
Wasser- und Energieversorgung Betriebszweig Wasserversorgung

6. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Pflichtprüfungen der Wirt-
schaftsjahre 2023 bis 2027 der Verbandsgemeindewerke Abwasserbe-
seitigungseinrichtungen und Wasser- und Energieversorgung

7. Satzung über die Versorgung der Grundstücke mit Wasser und den An-
schluss an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung -Allgemeine
Wasserversorgungssatzung

8. Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserver-
sorgung - Entgeltsatzung Wasserversorgung -

9. SatzungüberdieEntwässerungunddenAnschlussandieöffentlicheAb-
wasserbeseitigungseinrichtung -Allgemeine Entwässerungssatzung-

10. Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasser-
beseitigung - Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung

11. FestsetzungderEintrittsgebührenfürdasBergbadHeltersbergunddas
Hallenbad Waldfischbach-Burgalben

12. Vergabe Lieferungen und Leistungen Wasserleitung L 499 Heltersberg
13. Vergabe Lieferungen und Leistungen Kanalarbeiten L 499 Heltersberg
14. Vergabe von Lieferungen und Leistungen Kanalarbeiten Friedhofstraße

Höheinöd
15. Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation
16. Verschiedenes
NICHTÖFFENTLICHER TEIL
17. Personalangelegenheit
18. Verschiedenes
gez. Thomas Warth Beigeordneter

Jahresablesung der Wasserzähler für die Ver-
brauchsabrechnung 2023
Auch in diesem Jahr werden wir die anstehende Zählerablesung für die Jah-
resabrechnung 2023 in den Ortsgemeinden Geiselberg, Heltersberg, Her-
mersberg, Horbach, Schmalenberg und Steinalben  ohne Vor-Ort-Ableser
durchzuführen.
Infolgedessen bitten wir Sie, Ihren Wasserzähler im Zeitraum 01.12.2023 bis
31.12.2023selbstabzulesenundunsdieabgelesenenZählerständemitzutei-
len.HierzuerhaltenalleGebührenschuldnerimLaufeder48.Kalenderwoche
2023 ein Schreiben mit Hinweisen zum Ablesen sowie einem Rücksendefor-
mular. Die Zählerstände können auch Online gemeldet werden. Hinweise
hierzu finden Sie ebenfalls in dem vorgenannten Schreiben.
DieabgelesenenZählerständewerdenzum31.12.2023aufderGrundlageIh-
res persönlichen Jahresverbrauches hochgerechnet.
Sollten uns bis zum 05.01.2023 keine Zählerstandsangaben vorliegen, wer-
den wir aufgrund Ihres Vorjahresverbrauchs einen geschätzten Zählerstand
per 31.12.2023 zur Abrechnung bringen.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Verbandsgemeindewerke Waldfischbach-Burgalben
Andreas Schneider (Werkleiter)

Kanalbenutzungsgebühren 2023 – Absetzung für
dem Kanal nicht zugeführtes Frischwasser
Gemäß§20Absatz4i.V.m.Absatz2derEntgeltsatzungAbwasserbeseitigung
vom 02. Dezember 2009 können Wassermengen, welche nach Absatz 2 ge-
messenoderermitteltundnichteineröffentlichenAbwasserbeseitigungsan-
lage zugeführt werden, bei der Bemessung der Gebühren unberücksichtigt
bleiben,wennderGebührenschuldnerdiesschriftlichbisspätestens31.Janu-
ar des folgenden Jahres beantragt und die nicht zugeführte Wassermenge
nachweist (z.B. eigener geeichter Wasserzähler).
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Befüllen und Entleeren von Swimming-

pools auf unserer Internetseite.
Die schriftlichen Anträge mit Nachweis der nicht zugeführten Wassermenge
für das Jahr 2023 sind demnach bis spätestens 31. Januar 2024 bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltungeinzureichen.Anträge,welchenachdiesemZeit-
punkt eingehen, können bei der Gebührenabrechnung nicht mehr berück-
sichtigtwerden.BittebenutzenSiedenbeigefügtenAntragsvordruck,derIh-
nen auch auf unser Internetseite zur Verfügung steht.
https://www.vgwaldfischbach-burgalben.de/verwaltung-1/verbandsge-
meindewerke/
Da die Jahresabrechnung 2023 bis Ende Januar 2024 bereits durchgeführt
sein sollte, ist es ratsam, die Anträge noch bis Ende 2023 einzureichen, um
spätere Korrekturbescheide zu vermeiden.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.
Verbandsgemeindewerke Waldfischbach-Burgalben
Andreas Schneider (Werkleiter)

§ 20 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Wald-
fischbach-Burgalben
Gebührenmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung
(1)DieBemessungderSchmutzwassergebührerfolgtnachderSchmutzwas-
sermenge, die in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Be-
rechnungseinheit für den Gebührensatz ist 1 Kubikmeter Schmutzwasser.
(2) Als in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt gelten
1.diedemGrundstückausöffentlichenoderprivatenWasserversorgungsan-
lagen zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge,
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2. die auf dem Grundstück gewonnene Wassermenge und
3. die tatsächlich eingeleitete Wassermenge, soweit diese sich nicht aus Was-
ser nach den Nrn. 1 und 2 zusammensetzt.
DieinNr.2und3genanntenWasser-undSchmutzwassermengensinddurch
privateWasserzähleroderAbwassermesserzumessenundderVerbandsge-
meinde für den abgelaufenen Bemessungszeitraum innerhalb des folgen-
den Monats nachzuweisen.
Die Wasserzähler oder Abwassermesser müssen den Bestimmungen des
Eichgesetzes entsprechen. Soweit die Verbandsgemeinde auf solche Mess-
einrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis über die Wassermengen
nachprüfbare Unterlagen (Gutachten eines unabhängigen Sachverständi-
gen), die eine zuverlässige Schätzung der Wasseroder Schmutzwassermen-
ge ermöglichen, verlangen.
(3) Hat ein Wasserzähler oder ein Abwassermesser nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- oder Schmutzwassermenge von
derVerbandsgemeindeunterZugrundelegungdesVerbrauchsbzw.derEin-
leitungsmenge des Vorjahres und unter Beachtung der begründeten Anga-
ben des Gebührenschuldners geschätzt.
(4) Soweit Wassermengen nach Abs. 2 nicht einer öffentlichen Abwasserbe-
seitigungsanlage zugeführt werden, bleiben sie bei der Bemessung der Ge-
bühren unberücksichtigt, wenn der Gebührenschuldner dies bis zum 31. Ja-
nuardesfolgendenJahresbeantragtunddienichtzugeführteWassermenge
nachweist. Für den Nachweis gilt Abs. 2 Satz 3 bis 4 sinngemäß. Absetzungen
entfallen, soweit dabei für den Gebührenschuldner 15 m³ je Haushaltsange-
höriger und Jahr unterschritten werden.
(5)ZurBerücksichtigungnichteingeleiteterWassermengenwerdenfürjeden
GebührenschuldnerohnebesonderenNachweisundAntrag10v.H.derWas-
sermengenachAbsatz2abgesetzt.Diesgiltnicht indenFällendesAbs.4Satz
1, es sei denn, die nicht zugeführte Wassermenge nach Abs. 4 liegt unter 10
v.H. der Wassermenge nach Absatz 2.

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben sucht
zur Bildung eines Fachkräfte-Pools:
- Erzieher (m/w), Heilpädagogen (m/w), Heilerzieher
(m/w), Sozialassistenten (m/w), Erziehungshelfer (m/w),
Kinderpfleger (m/w) mit staatlicher Anerkennung
zur Bildung eines Hilfskräfte-Pools:
-geeignetePersonen(z.B.Eltern,Großeltern)zumEinsatz ineinerKinderta-
gesstätte
zur Aufrechterhaltung des Personalschlüssels bei Personalunterschreitun-
gendurchKrankheit,UrlaubundFortbildungdespädagogischenPersonals
der Gemeindekindertagesstätte „Regenbogen“, Ringstraße 26 in Wald-
fischbach-Burgalben. Der Einsatz erfolgt je nach Bedarf.
Die Bezahlung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD).
Interessierte Personen werden gebeten Ihre Bewerbung mit aussagefähi-
gen Unterlagen bis 29 Dezember 2023 an die
            Verbandsgemeindeverwaltung

       - Personalabteilung –
   Friedhofstraße 3

67714 Waldfischbach-Burgalben
zu richten. Mit der Einreichung der Bewerbung erklären sich die Bewer-
ber/innen gleichzeitig einverstanden, dass vorübergehend erforderliche
Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens gespeichert werden.
Waldfischbach-Burgalben, den 14.11.2023
Michael Oestreicher, Ortsbürgermeister

Hallenbad Waldfischbach-Burgalben
Öffnungszeiten an den Feiertagen
Weihnachten 24.12.2023 geschlossen
1. Weihnachtstag 25.12.2023 geschlossen
2. Weihnachtstag 26.12.2023 geschlossen
Samstag 30.12.2023 geschlossen
Silvester 31.12.2023 geschlossen
Neujahr 01.01.2024 geschlossen

Finanzämter: Geänderte Öffnungszeiten zwischen
Weihnachten und Neujahr
Die Service-Center der rheinland-pfälzischen Finanzämter können in der Zeit
vom 27. bis 29. Dezember 2023 nur nach vorheriger Terminvereinbarung
aufgesucht werden.
Ab dem neuen Jahr sind die Service-Center wieder montags von 08:00 bis

16:00 Uhr und donnerstags von 08:00 bis 18:00 Uhr ohne Anmeldung geöff-
net.Dienstags,mittwochsundfreitagsbesteht inallenDienststellendieMög-
lichkeit, persönliche Termine telefonisch zu vereinbaren.
DieRufnummernderService-CentersowieweitereInformationenfindensich
auf den Internetseiten des jeweiligen Finanzamts oder des Landesamtes für
Steuern unter: https://www.lfst-rlp.de/wir-ueber-uns/finanzaemter

Wir suchen Sie für den BürgerBus!
Haben Sie Interesse, an diesem wunderbaren Projekt der
Generationen mitzuwirken? Dann melden Sie sich gerne
bei der VG-Verwaltung unter: Telefon: 06333/9250; Email:
info@waldfischbach-burgalben.de
Alle allgemeinen Infos zum BürgerBus finden Sie unter:
www.buergerbus-rlp.de
Ob als Fahrer/-in oder beim Telefondienst – wir beraten Sie gerne, wenn Sie
Fragen zum Projekt haben.
Ich danke Ihnen und würde mich über Ihre Unterstützung sehr freuen!
Ihr Bürgermeister, Felix Leidecker

Sperrung des Radweges im Moosalbtal wegen
naturschutzfachlichem Waldumbau
Im Rahmen des naturschutzfachlichen Waldumbaus im Moosalbtal ist es er-
forderlich den Radweg entlang der Moosalb zwischen Waldfischbach-Burg-
alben und Steinalben (Teilstrecke Radweg „Pfälzerwaldtour“ und Tour 5
„Im Herzen der Südwestpfalz“) ab bis voraussichtlich 8.12.2023 zu sperren.
Eine etwa gleich lange Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert, jedoch
nur für Mountainbikes geeignet, da diese Strecke über nasse Waldwege mit
Steigungen führt.
RadfahrermitanderenFahrrädernnutzenbitteeineweitläufigeUmfahrungüber
die Südwestpfalztour (Waldfischbach-Burgalben, Pferdsbrunnen, Hermersberg,
Weselberg,Horbach,Steinalben).DiesverlängertdieFahrtstreckeumca.15km.   

Bürgersprechstunden
Ortsbürgermeisterin Vatter
Mittwoch 18.00 – 19.30 Uhr 06307/993043

Bürgersprechstunden
Ortsbürgermeister Mohrhardt
Mittwoch von 17.30 – 19.00 Uhr 06333/63548

Bekanntmachung der Tagesordnung
zur 34. Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Heltersberg
am Donnerstag, den 14. Dezember 2023, 19:30 Uhr,
im Sitzungssaal des Rathauses in Heltersberg.
ÖFFENTLICHER TEIL
1.1 Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 04.09.2023
1.2 Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 14.11.2023
2. Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ab dem Jahr 2014 Entschei-

dung über die Weiterführung der Widersprüche
3. Annahme einer Sachspende
4. Ausbau Schulstraße; Ausführung der Arbeiten
5. Vergabe von Lieferungen und Leistungen; Ausbau der Gehwege im Zu-

ge des Ausbaus der L499
6. Vergabe von Lieferungen und Leistungen; Ingenieurleistungen zur Um-

nutzung von Räumen im Rathaus
7. Lärmbelästigung an der Grillhütte; Weitere Vorgehensweise
8. Beseitigung illegaler Bikepark
9. Verschiedenes
NICHTÖFFENTLICHER TEIL
10. Grundstücksangelegenheiten
11. Grundstücksangelegenheiten
12. Nutzung von Räumlichkeiten im Rathaus
13. Mietvertragsangelegenheiten
14. Nahversorgung
15. Verschiedenes
gez. Ralf Mohrhardt, Ortsbürgermeister
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Bericht über die Sitzung des Gemeinderates der
Ortsgemeinde Heltersberg vom 04.09.2023
Im öffentlichen Sitzungsteil fasste der Gemeinderat folgende Beschlüsse
· Wahl von Herrn Klaus Gundacker als stellvertretendes Ausschussmitglied

für Herrn Tobias Wittchow in den Rechnungsprüfungsausschuss
· VergabedesAuftragszurErneuerungderStraßenbeleuchtunginderWald-

fischbacher Straße und der Hauptstraße bis zur Kreuzung Seebergstraße
im Zuge des Ausbaues der L499 in Höhe von 20.111,00 € brutto an die Pfalz-
werke Netz AG, Jägerhausstraße 73 in 66242 Homburg

· Vergabe der Ingenieurleistungen zur Nutzungsänderung der Bücherei in
einenHortbetriebandasArchitekturbüro„diePlankiste“,Hauptstraße47in
Waldfischbach-Burgalben zum Angebotspreis i.H.v. 5.521,60 € brutto. Mit
den Arbeiten sei sofort zu beginnen

· Kündigung der Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Geiselberg bzgl. der
Sachkostenverteilung des Kinderhortes der Gemeinde Heltersberg (nach-
trägliche Neuabstimmung)

ImnichtöffentlichenSitzungsteil fasstederGemeinderat folgendeBeschlüsse
· AbschlusseinesNutzungsvertragesab01.09.2023fürRäumlichkeitenimRathaus
· EintragungzweierDienstbarkeitenimZugedesAusbausderL499.Ortsbür-

germeister Mohrhardt wird ermächtig beide Grunddienstbarkeiten in die
Wege zu leiten.

Tag der älteren Bürgerinnen und Bürger
Der„TagderälterenBürgerinnenundBürger“findetamSonn-
tag, den 10. Dezember 2023 (2. Advent) ab 14 Uhr in der Fest-
halle der Ortsgemeinde statt.
IchladeSiedazuherzlicheinundfreuemichaufihreTeilnahme.
Ralf Mohrhardt, 0rtsbürgermeister

Gemeindebücherei Heltersberg
Lesesommer Rheinland-Pfalz
Alle Gewinner werden telefonisch für eine Terminabsprache
angerufen.
Weihnachtsfeier
Am Dienstag, dem 12.12.23 findet unsere interne Weihnachts-
feier statt. Deshalb ist die Bücherei an diesem Tag von 15:00 – 17:00 Uhr ge-
öffnet. Wir bitten freundlichst um Beachtung!
Weihnachtsferien
Die Bücherei ist ab Dienstag, den 19.12.23 bis Freitag, den 05.01.24 ge-
schlossen.
Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit!
Ihr/ euer Büchereiteam

Bürgersprechstunden
Ortsbürgermeister Sommer
Dienstag von 18.00 – 19.00 Uhr 06333/2790624

Bericht über die Sitzung des Gemeinderates der
Ortsgemeinde Hermersberg vom 21.11.2023
Im öffentlichen Sitzungsteil fasste der Gemeinderat folgende Beschlüsse
· Zustimmung zur vorgestellten Ausführungsplanung des Planungsbüros

StadtgesprächArchitekturundStadtplanungBettinger&KaiserPartGmbH
und der dazugehörigen Kostenschätzung zur Gestaltung der Freifläche
Friedhofstraße 6

· Abschluss eines Vertrages zum Betriebsübergang der kath. Kindertages-
stätte St. Johannes der Täufer, Hermersberg

· Abschluss einer gesonderten Vereinbarung zur Personalüberleitung im
Rahmen der Übernahme der Trägerschaft der Kath. Kindertagesstätte St.
Johannes der Täufer, Hermersberg

Bekantmachungder1.Nachtragshaushaltssatzung
derOrtsgemeindeHermersbergfürdasJahr2023vom04.Dezember2023
DerGemeinderathataufGrundvon§98GemeindeordnungRheinland-Pfalz
vom31. Januar1994(GVBI.S.153) inderderzeitgeltendenFassungfolgende
Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die
Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt ge-
macht wird:

Artikel 1
DieHaushaltssatzungvom29.08.2022wirddenParagrafen1,2,4,5und8wie
folgt geändert.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt für das Jahr 2023:

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
DerGesamtbetragdervorgesehenenKredite,derenAufnahmezurFinanzie-
rung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme erforderlich
ist, wird neu festgesetzt

§ 4 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen:

2023
Grundsteuer A auf 345 v.H.
Grundsteuer B auf 465 v.H.
Gewerbesteuer auf 380 v.H.
Entsprechend der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Real-
steuern (Hebesatzsatzung). Die Angabe der Hebesätze für die Grundsteuer
A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer erfolgt daher deklaratorisch.
DieHundesteuerbeträgtfürHundedie innerhalbdesGemeindegebietesge-
halten werden
für den ersten Hund 36,-- €
für den zweiten Hund 60,-- €
für jeden weiteren Hund 90,-- €
Das Halten von gefährlichen Hunden wird gesondert besteuert. Die Steuer
beträgt jährlich:
für den ersten gefährlichen Hund 400,-- €
für den zweiten gefährlichen Hund 800,-- €
für jeden weiteren gefährlichen Hund 1.200,-- €

§ 5 Wertgrenzen nach §§ 98 und 100 GemO
(1) Die Wertgrenzen nach § 98 GemO betragen für
1. Abs.2Nr.1undNr.3GemO,2%derGesamtaufwendungendesErgebnis-

haushalts aus Verwaltungstätigkeit; Nr. 3 gilt entsprechen für den Finanz-
haushalt. Dies entspricht für 2023 einem Betrag von 47.250,-- €.

2. Abs. 3 Nr. 1 GemO, im Einzelfall 10.000,-- €.
(2) Die Wertgrenzen nach § 100 GemO betragen für
1. Abs. 1 Satz 1 GemO, 1 % der Gesamtaufwendungen. Dies entspricht für

2023 einem Betrag von 23.625,-- €.
2. Abs. 1 Satz 2 GemO, im Einzelfall 3.000.-- €.

§ 9 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 3.331.707,92 €. Der vo-
raussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum
31.12.2017...................3.244.606,92 €,
31.12.2018...................3.200.810,92 €,
31.12.2019...................3.260.146,92 €,
31.12.2020...................3.295.783,92 €,
31.12.2021...................3.304.292,92 €,
31.12.2022...................3.675.406,92 € und zum
31.12.2023...................3.903.997,92 €.

Artikel 2
Die Haushaltssatzung wird um folgenden Paragraf 10 ergänzt:
§ 10 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenübetr der Einheitskasse wird
festgesetzt auf 3.383.601,-- €

Artikel 3
Die übrigen Paragrafen der Haushaltssatzung vom 29.08.2022 bleiben un-
verändert.
Hermersberg, den 04. Dezember 2023
gez. (Erich Sommer) Ortsbürgermeister
Die Kreisverwaltung Südwestpfalz hat mit Schreiben vom 21.11.2023, Az.:
KAW/901-11/22 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr
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2023 gemäß §§ 95 Abs. 4, 118 und 119 GemO staatsaufsichtlich genehmigt
und zwar hinsichtlich:

eines Teilbetrages der verzinslichen Investitionskredite in Höhe von
1.310.101 Euro sowie
des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in
Höhe von 3.383.601 Euro.

Hinweis:
Die am 05.10.2023 vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Hermersberg be-
schlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde im Amtsblatt der Ver-
bandsgemeinde Nr. , vom öffentlich bekannt gemacht.
DieHaushaltssatzungliegtzurEinsichtnahmevom11.12.2023biseinschließ-
lich21.12.2023beiderVerbandsgemeinde-verwaltungWaldfischbach-Burg-
alben,ZimmerE23,montagsbisdonnerstagsvon8.30bis12.00Uhrundvon
14.00 bis 16.00 Uhr, mittwochs bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 13.00
Uhr öffentlich aus.
Es wird auf § 24 Absatz 6 Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen, wonach
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrensoder Formvorschriften der
Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande ge-
kommen sind, ein Jahr nach Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu-
stande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1.dieBestimmungenüberdieÖffentlichkeitderSitzung,dieGenehmigung,
dieAusfertigungoderdieBekanntmachungderSatzungverletztwordensind,
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschriften gegenüber der Gemeinde- verwaltung unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch
nachAblaufderinSatz1genanntenFristjedermanndieseVerletzunggeltend
machen.
Waldfischbach-Burgalben, den 04. Dezember 2023
Verbandsgemeindeverwaltung
In Vertretung gez. Thomas Warth (Beigeordneter)

Bürgersprechstunden
Ortsbürgermeister Weber 06333/2415
Dienstag von 17.00 – 19.00 Uhr 0173/6364196

Ortsbürgermeister Weber nicht im Dienst
OrtsbürgermeisterLotharWeberistabMontag,20.11.2023biseinschließlich
Sonntag,10.12.2023nichtimDienst.DieVertretungübernimmtderErsteBei-
geordnete Mike Mangold, Telefon 0173/5376659.

Laternenfest gefeiert
Die Prot. Kita Apfelbäumchen feierte am Donners-
tag, 09. 11.23 in der prot. Kirche Höheinöd ihr dies-
jähriges Laternenfest. In einem kleinen Gottes-
dienstwurdedieGeschichtedesHeiligenSt.Martinnacherzähltundanschlie-
ßend zogen alle Anwesenden mit ihren Laternen zum Haus des Bürgers, wo
ein großes Martinsfeuer wartete. Bei Glühwein, Kinderpunsch, Würstchen
und Brezeln verbrachten Groß und Klein einen gemütlichen Abend.

Wasserzählerablesung 2023
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
auch in diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden, die Wasserzählerable-
sungnichtdurchAbleserdurchzuführen.AnfangDezember2023erhaltenal-
le Hauseigentümer ein Schreiben zur Wasserzählerablesung mit der Bitte,
den aktuellen Wasserzählerstand bis 31.12.2023 zu übermitteln. Hierzu bie-
ten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten an:
1. Nutzen Sie den QR-Code aus dem Anschreiben, über welchen Sie den

Wasserzählerstand online über das Kundenportal übermitteln können
2. oder Sie nutzen „Wasserzählerablesung online“ auf unserer Homepage

www.vgtw.de, worüber Sie auch das Kundenportal erreichen.
3. Füllen Sie bitte den zugesandten Vordruck aus und senden Sie diesen auf

dem Postweg an uns zurück.
4. SendenSiedenZählerstandperE-MailmitdenerforderlichenAngabenan

eigenbetriebe@vgtw.de
Sollte Ihnen einer der genannten Übermittlungswege zur Zählerstandsmit-

teilung nicht möglich sein, können Sie unter der Telefonnummer 06334/441-
284 während der allgemeinen Öffnungszeiten Ihren Zählerstand durchge-
ben.
Bitte lesen Sie den Zählerstand unbedingt vor dem 01.01.2024 ab.
Sollten uns bis zum 03.01.2024 keine Zählerstandsangaben vorliegen, wer-
den wir Ihren Jahresverbrauch schätzen.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Sema, Verbandsvorsteher

Bürgersprechstunden
Ortsbürgermeister Schäfer
Freitag von 18.00 – 19.00 Uhr 06333/64760

Bekanntmachung der Tagesordnung
zur 24. Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Horbach
am Montag, den 11. Dezember 2023, 19:30 Uhr,
im Sitzungssaal des Rathauses, Hauptstraße 81 in Horbach.
ÖFFENTLICHER TEIL
1. Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 10.10.2023
2. Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ab dem Jahr 2014 Entschei-

dung über die Weiterführung der Widersprüche
3. InformationüberdasSchreibenderKreisverwaltungSüdwestpfalzzuden

Ausführungen des Ministers für das Innere und für Sport des Landes
RheinlandPfalzzumThema„HaushaltsausgleichundKommunalaufsicht“
-Ergänzende Hinweise vom 12. September 2023-

4. Feststellung Jahresabschluss zum 31.12.2017
5. Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten sowie des

Bürgermeisters und der Beigeordneten der Verbandsgemeinde für das
Haushaltsjahr 2017

6. Feststellung Jahresabschluss zum 31.12.2018
7. Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten sowie des

Bürgermeisters und der Beigeordneten der Verbandsgemeinde für das
Haushaltsjahr 2018

8. Verschiedenes
gez. Walfried Schäfer, Ortsbürgermeister

Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes
Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes; Schreiben des Ministeriums für
Landwirtschaft, Weinbau und Forsten vom 04.03.1988
Über die Genehmigung der Veräußerung nachstehender Grundstücke ist
nach dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:
Gemarkung: Horbach
Gewanne: Am Hang am Mühlenwäldchen
Plan-Nr.:         660/1
Nutzungsart: Waldfläche
Fläche:          0,6303 ha
Gemarkung: Horbach
Gewanne:     Am Hang am Mühlenwäldchen
Plan-Nr.:        660/2
Nutzungsart: Waldfläche
Fläche:          0,5943 ha
GV-183-23      
Landwirte/Forstwirte, die Flächen dringend zur Aufstockung ihres Betrie-
bes benötigen und am Erwerb des Grundstücks interessiert sind, müssen ihr
Erwerbsinteresse bis spätestens 10 Tage ab Erscheinen des Amtsblattes der
Unteren Landwirtschaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz, Un-
terer Sommerwaldweg 40-42, 66953 Pirmasens, schriftlich bekunden.

Bürgersprechstunden
Ortsbürgermeister Seibert
In den ungeraden Kalenderwochen dienstags im Rathaus, Hauptstraße 47,
Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters, von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr.
Rathaus: 06307/317
Ortsbürgermeister Seibert: 06307/1357
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Bürgersprechstunden
Ortsbürgermeister Reischmann
Jeweils am 2. Donnerstag des Monats 17.30 - 18.30 Uhr
Rathaus: 06333/64788
Ortsbürgermeister Reischmann 06333/64359
In dringenden Fällen: Mobil Nr. 0172/8012417

Vertretung Ortsbürgermeister Reischmann
Ortsbürgermeister Reischmann befindet sich von 4. - 31.12.2023 nicht im
Dienst. Die Vertretung übernimmt in dieser Zeit der 1. Beigeordnete Herr
Benjamin Dahler. In dringenden Fällen ist er unter der Mobil Nummer 0170
3015039 telefonisch erreichbar.

Bekanntmachung der Satzung der Ortsgemeinde
Steinalben
zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von
Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) vom 01.12.2023
DerGemeinderatSteinalbenhataufGrunddes§24derGemeindeordnung
(GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes
(KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen
(1) Die Ortsgemeinde Steinalben erhebt wiederkehrende Beiträge für die
Herstellung und den Ausbau von Verkehrsanlagen nach den Bestimmun-
gen des KAG und dieser Satzung.
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die
der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung die-
nen, erhoben.
1. „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder
teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen
dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand,
2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestell-
ten Anlage oder deren Ergänzung durch weitere Teile,
3. „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrs-
anlage,
4. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Än-
derung der Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung des Anliegervortei-
les sowie der Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit einer Anlage.
(3)DieBestimmungendieserSatzunggeltenauchfürdieHerstellungvonVer-
kehrsanlagen,dienichtnachdemBaugesetzbuch(BauGB)beitragsfähig ist.
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstat-
tungsbeträge nach §§ 135 a-c BauGB zu erheben sind.
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die
KostenderBeitragserhebungaußerVerhältniszudemzuerwartendenBei-
tragsaufkommen stehen.

§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen
(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und
Plätze sowie selbstständige Parkflächen und Grünanlagen sowie für selbst-
ständige Fuß- und Radwege.
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und
Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des Auf-
wands für Fahrbahndecke und Fußwegbelags.

§ 3 Ermittlungsgebiete
(1)SämtlichezumAnbaubestimmteVerkehrsanlagendesGemeindegebie-
tesbildenalseinheitlicheöffentlicheEinrichtungdasErmittlungsgebiet(Ab-
rechnungseinheit).
Die Begründung für die Ausgestaltung der einheitlichen öffentlichen Ein-
richtung ist dieser Satzung als Anlage 1 beigefügt.
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bil-
denden Verkehrsanlagen nach den jährlichen Investitionsaufwendungen
nach Abs. 1 ermittelt.

§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht
Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in
ähnlicherWeisenutzbarenGrundstücke,diedierechtlicheundtatsächliche
Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu einer in der Abrechnungs-
einheit gelegenen Verkehrsanlage haben.

§ 5 Gemeindeanteil
Der Gemeindeanteil beträgt 30 %.

§ 6 Beitragsmaßstab
(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse.
Der Zuschlag je Vollgeschoss beträgt 10 v.H. Vollgeschosse im Sinne dieser
Regelung sind Vollgeschosse im Sinne der Landesbauordnung.
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist das Grund-
stück nur teilweise überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem
Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die
Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 2 ist ggf. entsprechend anzuwenden.
2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ort-
steiles (§ 34 BauGB), sind zu berücksichtigen:
a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von
dieser bis zu einer Tiefe von 40 m.
b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit die-
ser aber durch einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden
sind(Hinterliegergrundstück),dieFlächevonderzuderVerkehrsanlagehin
liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m.
c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung dar-
stellen,bleibenbeiderBestimmungderGrundstückstiefenacha)undb)un-
berücksichtigt.
d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungsli-
nie liegenden Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung bau-
lichoderinähnlicherWeiseselbständignutzbar(Hinterbebauunginzweiter
Baureihe), wird die Fläche bis zu einer Tiefe von 80 m zugrunde gelegt.
Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutz-
bar und geht die tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnli-
che Nutzung der innerhalb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücks-
teileüberdietiefenmäßigeBegrenzungnacha)undb)hinaus,soverschiebtsich
dieTiefenbegrenzungsliniezurhinterenGrenzedertatsächlichenNutzung.
Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten Tiefen-
begrenzungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich
genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze
der tatsächlichen Nutzung.
3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz,
Freibad, Festplatz, Campingplatz, Dauerkleingarten oder Friedhof festge-
setzt ist, die Fläche des im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen-
den Grundstückes oder Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grund-
stücken, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Fläche des Grundstücks – gege-
benenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 2 angeordneten Tiefenbe-
grenzung – vervielfacht mit 0,5.
(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:
1.FürbeplanteGrundstückewirddie imBebauungsplanfestgesetztezuläs-
sige Zahl der Vollgeschosse zugrundegelegt.
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollge-
schosse, sondern eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 ge-
teilte höchstzulässige Baumassenzahl. Ist auch eine Baumassenzahl nicht
festgesetzt, dafür aber die Höhe der baulichen Anlagen in Form der Trauf-
oder Firsthöhe, so gilt die durch 3,0 geteilte höchstzulässige Trauf- oder
Firsthöhe.SindbeideHöhenfestgesetzt,sogiltdiehöchstzulässigeTraufhö-
he. Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als Traufhöhe
der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außen-
wand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen werden
auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.
3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt
a)dieZahlderaufdenGrundstückendernäherenUmgebungüberwiegend
vorhandenen Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die
dabei tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl höher als die in der nähe-
renUmgebung,soistdietatsächlichverwirklichteVollgeschosszahlzugrun-
de zu legen.
b)beiGrundstücken,diemiteinerKirchebebautsind,dieZahlvonzweiVoll-
geschossen.DiesgiltfürTürme,dienichtWohnzwecken,gewerblichenoder
industriellenZweckenodereinerfreiberuflichenNutzungdienen,entsprechend.
4.IstnachdenNummern1–3eineVollgeschosszahlnichtfeststellbar,soist
die tatsächlich vorhandene Traufhöhe geteilt durch 3,0 anzusetzen, wobei
BruchzahlenaufganzeZahlenauf-undabzurundensind.AlsTraufhöhegilt
der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außen-
wand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.
5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung fest-
gesetzt ist oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so
genutztwerden(z.B.Sport-,Fest-undCampingplätze,Freibäder,Friedhöfe),
wirdbeivorhandenerBebauungdietatsächlicheZahlderVollgeschossean-
gesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein Vollgeschoss.
6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet wer-
dendürfen,giltdiefestgesetzteZahlderGeschosseoder,soweitkeineFest-
setzung erfolgt ist, die tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzge-
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schosse, mindestens jedoch ein Vollgeschoss.
7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs.
4BauGBliegen,werdenzurErmittlungderBeitragsflächendieVorschriften
entsprechend angewandt, wie sie bestehen für
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestim-
mungen über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind,
b) unbeplante Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über
das zulässige Nutzungsmaß enthält.
8.DieZahldertatsächlichvorhandenenodersichdurchUmrechnungerge-
benden Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse
nach den vorstehenden Regelungen.
9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl
von Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die bei der überwiegen-
den Baumasse vorhandene Zahl.
(4)FürGrundstückeinKern-,Gewerbe-undIndustriegebietenwirddienach
den vorstehenden Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksflä-
cheum20v.H.erhöht.Diesgiltentsprechendfürausschließlichgewerblich,
industrielloderinähnlicherWeisegenutzteGrundstückeinsonstigenBaugebieten.
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten
Grundstücken (gemischt genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten
erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.

§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke
(1)Grundstücke,diesowohlvoneinernach§13dieserSatzungverschonten
Verkehrsanlage erschlossen sind als auch von einer oder mehreren weite-
ren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungseinheit erschlossen sind, werden
nur mit 50 % ihrer gewichteten Grundstücksfläche angesetzt.
(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach Abs. 1 die Tie-
fenbegrenzung nach § 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwendung, gilt die Re-
gelung des Abs. 1 nur für die sich überschneidenden Grundstücksteile.

§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches
Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abge-
laufene Jahr.

§ 9 Vorausleistungen
(1)AbBeginndesErhebungszeitraumeskönnenvonderOrtsgemeindeVo-
rausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe
für das laufende Jahr bemessen.

§ 10 Ablösung des Ausbaubeitrages
Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen Zeitraum
von bis zu 10 Jahren vereinbart werden. Der Ablösung wird unter Berück-
sichtigung der zu erwartenden Kostenentwicklung die abgezinste voraus-
sichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

§ 11 Beitragsschuldner
(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstü-
ckes ist.
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 12 Veranlagung und Fälligkeit
(1 ) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf wer-
den durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und 3 Monate nach Bekannt-
gabe des Beitragsbescheides fällig.
(2) Der Beitragsbescheid enthält:
1. die Bezeichnung des Beitrages,
2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstückes,
4. den zu zahlenden Betrag,
5.dieBerechnungdeszuzahlendenBetragesunterMitteilungderbeitrags-
fähigen Kosten, des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen
nach dieser Satzung,
6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück
ruht, und
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.
(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge können
durch besonderen Bescheid (Feststellungsbescheid) festgestellt werden.

§ 13 Übergangs- bzw. Verschonungsregelung
(1)Gemäß§10aAbs.6KAGwirdfestgelegt,dassGrundstücke,vorbehaltlich
§ 7 Absätze 1 und 2 dieser Satzung, erstmals bei der Ermittlung des wieder-
kehrenden Beitrages berücksichtigt und beitragspflichtig werden, nach
a)    20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage,
b)    15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn,
c)   10 Jahren bei Herstellung des Gehweges,
d)    5 JahrenbeiHerstellungderBeleuchtungbzw.durchgeführtenVeran-
lagungen für Grunderwerb, Straßenoberflächenentwässerungskosten
oder anderer Teilanlagen.

DieÜbergangsregelungbeiMaßnahmennachdenBuchst.a)bisd)giltauch
bei der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der Verbesserung
von Verkehrsanlagen. Erfassen eine oder mehrere Maßnahmen mehrere
Teileinrichtungen,sofindeteineAdditionderunterdenBuchstabenb)bisd)
aufgeführten Verschonungsfristen nicht statt; es gilt dann die jeweils er-
reichte höhere Verschonungsdauer.
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zu dem Zeitpunkt, in dem die sach-
lichen Beitragspflichten für die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB
bzw. für die Ausbaubeiträge nach dem KAG entstanden sind.
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Verträgen
(insbes. Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die
Verschonungsdauer auf 20 Jahre festgesetzt. Die Übergangsregelung gilt
ab dem Zeitpunkt, in dem Prüfung der Abrechnung der vertraglichen Leis-
tung und die Widmung der Verkehrsanlage erfolgt sind.

§ 14 Öffentliche Last
Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last auf
dem Grundstück.

§ 15 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.
Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehenden Satzungen entstanden
sind, bleiben diese hiervon unberührt und es gelten insoweit für diese die
bisherigen Regelungen weiter.
Steinalben, den 01.12.2023
gez. (Klaus Reischmann) Ortsbürgermeister
Hinweis gemäß § 24 Absatz 6 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
diesesGesetzesoderaufGrunddiesesGesetzeszustandegekommensind,
gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustan-
de gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1.dieBestimmungenüberdieÖffentlichkeitderSitzung,dieGenehmigung,
die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind, oder
2.vorAblaufderinSatz1genanntenFristdieAufsichtsbehördedenBeschlussbe-
anstandetoderjemanddieVerletzungderVerfahrens-oderFormvorschriftenge-
genüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die
Verletzungbegründensoll,schriftlichgeltend
gemachthat.
HatjemandeineVerletzungnachSatz2Nr.2geltendgemacht,sokannauchnach
AblaufderinSatz1genanntenFristjedermanndieseVerletzunggeltendmachen.
Waldfischbach-Burgalben, den 04.12.2023
In Vertretung: gez. Thomas Warth (Beigeordneter)
Anlage 1: Begründung zur Bildung der Abrechnungseinheit gem. § 3
dieser Satzung
Abgrenzung der Abrechnungseinheit
Die Ortsgemeinde Steinalben bildet eine einheitliche öffentliche Einrich-
tung durch Zusammenfassen aller Verkehrsanlagen.
Begründung
Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten lässt sich für die Ortsgemeinde
Steinalben das Zusammenfassen in nur eine Abrechnungseinheit realisie-
ren. Die Abrechnungseinheit besteht nur aus einer kleinen zusammenhän-
gendbebautenOrtslage, istsehrdörflichstrukturiertundbeinhaltetsämtli-
che, in der Abrechnungseinheit befindlichen öffentlichen und zum Anbau
bestimmten Verkehrsanlagen. Es handelt sich hier um ein zusammenhän-
gendes Gebiet. Die Gesamteinwohnerzahl der Ortsgemeinde Steinalben
betrugam31.12.2022lautstatistischemLandesamtinsgesamt390Einwoh-
ner und liegt somit deutlich unter dem Orientierungswert von 3.000 Ein-
wohnern. Über das vorhandene Straßennetz können alle öffentlichen Ein-
richtungen wie Dorfgemeinschaftshaus, Bahnhof, Friedhof etc. sowie an-
sässige Geschäfte unproblematisch erreicht werden. Weiterhin können
sämtliche Verkehrsanlagen und Unterführungen ohne großen Aufwand
sowohl vom Fußgänger-, als auch vom motorisierten Straßenverkehr ge-
quert werden.
Nach § 10 a Abs. 1 KAG wird der räumliche Zusammenhang nicht durch to-
pografische Merkmale wie Flüsse, Bahnanlagen oder klassifizierte Straßen,
dieohnegroßenAufwandgequertwerdenkönnen,aufgehoben.DieGeset-
zesbegründung führt hierzu auch aus, dass angesichts der hohen Mobilität
dieVerkehrsanlageninkleinenundmittlerenGemeindenundStädtenhäu-
fig von sämtlichen Anliegern intensiv genutzt werden. Deshalb sind mit
BlickaufdiegroßeFlexibilitätdesAnliegerverkehrskeinezuhohenAnforde-
rungen an die verbindende Wirkung von Querungsmöglichkeiten zu stel-
len. Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom
04.06.2019 (6 A 11610/18.OVG) noch einmal festgestellt, dass Straßen ne-
ben einer trennenden Wirkung auch Verbindungsfunktion zwischen be-
bauten Gebieten haben. Auch bei topografischen Zäsuren kann dennoch
ein räumlicher Zusammenhang aufgrund der typischen tatsächlichen Stra-
ßennutzung insbesondere in dörflich strukturierten Bereichen und bei we-
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niger prägnanten Zäsuren bestehen. Dies setzt aber regelmäßig einen ver-
bindendenFahrzeug-sowieFußgängerverkehrinbeideRichtungenvoraus.
An die ungehinderten Querungsmöglichkeiten möglicher Zäsuren wie
Bahnlinien oder klassifizierte Straßen sind umso höhere Anforderungen zu
stellen,jegrößerdieGebietsteilesind,dievonihrgetrenntwerden.Insoweit
ist die jeweilige örtliche Situation entscheidend.
Generell ist festzuhalten, dass sich innerhalb der Ortslage von Steinalben
keine Flüsse oder relevanten Außenbereichsflächen befinden, welche eine
Aufteilung in mehrere Abrechnungseinheiten rechtfertigen würden. Die
durch die Ortslage verlaufende Bahnlinie stellt keine räumlich trennende
Zäsur dar. Der Bahnlinie fehlt die trennende Wirkung, da deren Querung
durch eine Überführung über die Landesstraße 363 und eine Überführung
über die Gemeindestraße „Auf der Hohl“ nicht mit Hindernissen verbunden
ist. Die Überführungen können ungehindert, ohne großen Aufwand und
Wartezeiten in beide Richtungen gequert werden. Im Bereich der Überfüh-
rungen befinden sich keine Licht-Signal-Anlagen o.ä., die die Querung be-
schränken würden. Auch die die Ortslage querende Bundesstraße 270 ist
keine derart prägnante Zäsur, die den räumlichen Zusammenhang aufhe-
ben könnte. Die erhöht angelegte Bundesstraße 270 quert die Ortslage in
FormeinerÜberführungsbrücke.DieseÜberführungkannohneHindernis-
se und Wartezeiten für den Fußgänger- und motorisierten Straßenverkehr
ausdenGemeindestraßenundderLandesstraßeL363inbeideRichtungen
gequertwerden,dakeineLicht-Signal-Anlageno.ä.vorhandensind.Begeg-
nungsverkehr kann ungehindert erfolgen. Daher stellen sowohl die Bahnli-
nie, als auch die Bundesstraße 270 keine prägnante Zäsur dar und die typi-
sche tatsächliche Straßennutzung durch den verbindenden Fahrzeug- und
Fußgängerverkehr in beide Richtungen, stellt einen räumlichen Zusam-
menhang zwischen allen in der Abrechnungseinheit befindlichen öffentli-
chen Verkehrsanlagen her.
Die durch den Ort verlaufenden klassifizierten Verkehrsanlagen (L 473 und
L 363) haben keine trennende Wirkung und stellen somit keinen Zerfall des
räumlichen Zusammenhangs dar. Anzumerken ist, dass die klassifizierten
Verkehrsanlagen eine verbindende Wirkung dergesamten Ortslage dar-
stellen. Die innerdörflicheInfrastruktur sowie die Verkehrsströme gebieten
ein Festhalten an der Bildung einer öffentlichen Abrechnungseinheit.
Das an der Kreisstraße K 31 befindliche Musikzentrum und Teile des Cam-
pingplatzMoosalbtal liegenca.1.400mnordöstlichderOrtslage,außerhalb
der Ortsdurchfahrtsgrenze und werden nicht über eine öffentliche Ver-
kehrsanlageerschlossen.DieErschließungerfolgtübereinenichtendgültig
hergestellte Verkehrsanlage, die nicht in der Straßenbaulast der Gemeinde
steht. Daher wird von der Bildung einer weiteren Abrechnungseinheit für
das Musikzentrum und den Campingplatz abgesehen.
Somit befinden sich in Steinalben keine räumlich getrennten Außenbe-
reichsflächen, welche die Bildung einer weiteren Abrechnungseinheit
rechtfertigen würden.
Änderungsübersicht
Datum Version Inhalt der Änderung
01.12.2023 · Neufassung der Satzung

Bürgersprechstunden
Ortsbürgermeister Michael Oestreicher , Tel. 9-12 Uhr 06333/64096
Sprechstunde montags von 17.30-19 Uhr im alten Rathaus, Hauptstr. 52
Mail: michael.oestreicher@waldfischbach-burgalben.de
(Haupt- u. Finanz, Soziales, Familien, Senioren, KiTa, Spielplätze, Kinder,
Jugend, Sport, Tourismus, Vereine)
1.Beigeordneter Herbert Beihl,
Sprechstunden nach Vereinbarung 0177/5744086
herbert.beihl@waldfischbach-burgalben.de
(Bauen + Planung)
Beigeordneter Alexander vom Hagen 06333-6035115
alexander.vom.hagen@waldfischbach-burgalben.de
Sprechzeiten nach telefonischer Anmeldung
(Bauhof,ortlicheGebäude/Immobilien,Grundstücke,Pachten,Friedhof,Wasserwerk)

Bekanntmachung der Tagesordnung
zur 38. Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Waldfischbach-
Burgalben
am Dienstag, den 12. Dezember 2023, 19:00 Uhr,
im Ratssaal (O 20) der Verbandsgemeindeverwaltung, Friedhofstraße 3
in Waldfischbach-Burgalben.

ÖFFENTLICHER TEIL
1. Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 31.10.2023
2. Informationen Ortsbürgermeister
3. Benutzungs- und Gebührenordnung für die Plakatwand Welschstraße 2
4. Grundstücksangelegenheit - Annahme einer Schenkung; Flurstücks-Nr.

413, 414 und 415, Aufm Benneberg, Gemarkung Burgalben
5. Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ab dem Jahr 2014 Entschei-

dung über die Weiterführung der Widersprüche
6. Verschiedenes
gez. Michael Oestreicher, Ortsbürgermeister

Die Gemeindewerke Waldfischbach-Burgalben
informieren:
Schützen Sie die Wasserleitung vor Frost !
Wasserleitungen und auch die Wasserzähler müssen im Winter besonders
geschützt werden. Bitte rechtzeitig die nötigen Vorkehrungen treffen! Viele
Frostschäden können vermieden werden. Alle Kosten, die durch Frostschä-
denanWasseranschlüssen,WasserzählernundWasserleitungenentstehen,
müssen vom Anschlussnehmer getragen werden.
Beachten Sie bitte die nachstehenden Regeln zum Schutze der Wasser-
leitung bei Frostgefahr:
Rechtzeitig beschädigte Fensterscheiben und schlecht schließende Kellertü-
ren instand setzen. Türen und Fenster in der Nähe von Wasserleitungen und
Wasserzählern immer geschlossen halten.
Umhüllen Sie Wasserzähler und freiliegende Wasserrohre in frostgefährde-
tenRäumenmitwasserabweisendenIsolierstoffenwieKork,Glaswolle;auch
Sägespäne, Holzwolle, Torfmull oder Säcke können Sie benutzten.
Im Freien liegende Wasserzählerschächte dicht abdecken, mit Stroh ausfül-
len oder hölzernen Zwischenboden einlegen ! Die leichte Bedienung der Ab-
sperrhähne und Wasserzähler darf dadurch nicht behindert werden.
Bei strengem Frost:
ZusätzlichTürenundFenster inKellernundinderNähevonWasserleitungen
und Wasserzählern abdichten. Verwenden Sie dazu Strohmatten, Decken,
SäckeoderPappe,möglichstindickerSchicht.SpaltenundRitzendurchWüls-
te mit Stroh- oder Altpapierfüllung abdichten.
Nachts und soweit möglich auch tagsüber Hauptabsperrhähne schließen,
Stockwerkswasserleitungen entleeren (Bezeichnungsschilder an den Ab-
sperrhähnenerleichterndasAuffinden)AlleZapfstellenkurzöffnenundnach
dem Entleeren der Steigestränge sofort wieder schließen, notfalls die Leitun-
gen bis zum Hauptabsperrhahn entleeren.
Wollen Sie die Hausinnenleitung wieder in Betrieb nehmen, lassen Sie Was-
ser langsamzufließen.HöchstgelegeneZapfstellenentlüften,Leerlaufhähne
schließen.
Versagen alle diese Maßnahmen, kann der Ausfluss eines dünnen Wasser-
strahls aus Leerlaufhähnen erwogen werden.
Achtung ! Diese Maßnahme ist ständig zu überwachen!
Der Wasserverbrauch geht auf Rechnung des Abnehmers.
NieeingefroreneWasserleitungenmitderLötlampeoderoffenemFeuerauf-
tauen. Rufen Sie einen Fachmann. Entsprechende Handwerker nennt Ihnen
das Wasserwerk.
Frostschäden an Hausanschlussleitungen beseitigt nur das Wasserwerk. Wir
bitten dringend, diese Regeln im eigenen als auch im allgemeinen Interesse
zubeachten.SchädenamHausanschlussoderdemWasserzählersindunver-
züglich dem Bereitschaftsdienst mitzuteilen.
SieerreichendenBereitschaftsdienstTagundNachtunter06333/2758-2322
Wir helfen gerne!
Ihr Wasserversorger Gemeindewerke Waldfischbach-Burgalben

Aus dem Landkreis
EinladungzurEltern-VollversammlungmitWahldes
VorstandesdesKreiselternausschussesSüdwestpfalz
Datum:  Dienstag, den 12.12.2023; Uhrzeit: 18.00 Uhr
Ort:        Kreistagssaal, Zimmer 14, der Kreisverwaltung Südwestpfalz,

Unterer Sommerwaldweg 40-42, 66953 Pirmasens
Tagesordnung:EröffnungundBegrüßung;VorstellungSitzungsleitungund
Schriftführer; Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemä-
ßen Einladung; Funktionen und Tätigkeiten des KEA; Bericht des KEA-Vor-
standes; Informationen zum Wahlverfahren; Festlegung und Abstimmung
über die Anzahl der Mitglieder des KEA-Vorstandes; Wahlen; Verschiede-
nes/Anfragen; Schlusswort
Pirmasens, den 20.11.2023, gez. (Dr. Susanne Ganster) Landrätin

Ende Amtsblatt Waldfischbach-Burgalben
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Protestantische Pfarrämter
Waldfischbach und Schmalenberg

Friedhofstraße 12, 67714 Waldfischbach-Burgalben
Tel. 06333/2568

www.waldfischbach-protestantisch.de
www.pfarramt-schmalenberg.de

Sonntag, 10. Dezember 2023 (2. Advent)
09:30 Uhr Gottesdienst in Burgalben (Vikarin J. Mannschatz)
10:30 Uhr Gottesdienst in Schmalenberg (Lektor M. Rathke)
17:00 Uhr Adventsandacht auf dem Dorfplatz in Geiselberg (Ökumene-Team)
Sonntag, 17.Dezember 2023 (3. Advent)
10:30 Uhr Gottesdienst in Geiselberg (Pfarrer W. Becker)
15:00 Uhr Familienweihnacht rund um die Prot. Kirche Burgalben (Gemeinde-
diakonin G. Rathke und Team)
17:00 Uhr Adventsandacht im Lindenpark Heltersberg (Ökumene-Team)
Sonntag, 24. Dezember 2023 (Heiligabend)
16:00 Uhr Christvesper in Schmalenberg (Dekanin i.R. Zimmermann-Geisert)
16:00 Uhr Zentraler Ökumenischer Familiengottesdienst in der Kath. Kirche
Heltersberg (Pfarrer W. Becker, Lektorin K. Beck und Team)
17:00UhrChristvesperinWaldfischbachmitKrippenspiel (GemeindediakonM.
Vogel und Team)
17:15 Uhr Christvesper in Geiselberg (Pfarrer W. Becker)
17:15 Uhr Christvesper in Heltersberg (Dekanin i.R. Zimmermann-Geisert)
Montag, 25. Dezember 2023 (Christfest)
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Heltersberg (Pfarrer W. Becker)
Dienstag, 26. Dezember 2023 (Christfest)
09:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Schmalenberg (Pfarrer W. Becker)
10:00UhrGottesdienstmitAbendmahlinDonsieders (GemeindediakonM.Vogel)
11:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Geiselberg (Pfarrer W. Becker)
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir wegen der immensen Energiekosten
für die große Waldfischbacher Kirche dort zwischen Ende Oktober bis kurz
vor Ostern keine Gottesdienste feiern – mit Ausnahme des zentralen Gottes-
dienstes für die ganze Martin-Luther-Kirchengemeinde am Heiligen Abend
um 17.00 Uhr.
Ökumenische Frühschichten im Advent Die Frühschichten finden immer
Mittwochs um 06:00 Uhr im Katholischen Pfarrheim in Heltersberg statt. An-
schließend gemeinsames Frühstück. Die Frühschichten finden am 13. De-
zember und 20. Dezember statt, jeweils um 06:00.
Ökumenischer Seniorenclub Mittwoch, 13. Dezember, 15:00 Uhr im Hel-
tersberger Schwesternhaus; Thema: Adventsbräuche
FestgottesdienstinHermersbergFertigstellungderRenovierungsarbeiten
an der Prot. Kirche in Hermersberg ;Fest-und Dankgottesdienst am Sonntag,
10. Dezember 2023 um 09:00 Uhr. Anschließend gemütlicher Umtrunk.
Orgelmeditation Pastoralreferent Oliver Wagner und Organist Peter Antes; 
am Dienstag, 12. Dezember 2023 um 19:00 Uhr in der Prot. Kirche Hermers-
berg; anschließend Tee und Gebäck im Prot. Gemeindehaus.
Zuständig für die Pfarreien Schmalenberg und Waldfischbach ist aktuell, ab
07.12., Pfarrerin Katja Beiner, Rodalben. Sie erreichen sie unter 06331-17285.

Pfarrei Hl. Johannes XXlll
DasPfarrbüroistgeöffnet:dienstags,donnerstagsundfreitagsvon10-12.30Uhr

Telefon: 06333/2412, Fax: 06333/2769035
pfarramt.waldfischbach-burgalben@bistum-speyer.de, www.kath-pfarrei-waldfischbach.de

Samstag (09.12.2023) 2. Adventssonntag
07.00 Uhr (Hel)                Roratemesse i. d. Kirche, anschl. Frühstück
17.30 Uhr (Hor)                Vorabendmesse
Sonntag (10.12.2023)   
09.00 Uhr (Wfb)               Eucharistiefeier       
10.30 Uhr (Hel)                Kinderwortgottesfeier i. Pfarrheim
10.30 Uhr (Her)                Eucharistiefeier
17.00 Uhr (Gei)                Ökum. Adventsandacht (Dorfplatz)
Montag (11.12.2023) der 2. Adventswoche
14.30 Uhr (Hel)                Rosenkranz
Dienstag (12.12.2023) der 2. Adventswoche
14.30 Uhr (Her)                Tischmesse

17.00 Uhr (Wfb)               Weggottesdienst – Erstkommunionvorbereitung
19.00 Uhr (Her)                Ökum. Orgelmeditation mit adventlichen Texten in

der Prot. Kirche Hermersberg
Mittwoch (13.12.2023)der 2. Adventswoche
06.00 Uhr (Hel)                Ökum. Frühschicht i. Pfarrheim, anschl. Frühstück
Donnerstag (14.12.2023) Hl. Johannes vom Kreuz
14.30 Uhr (Wes)              Tischmesse
17.00 Uhr (Her)                Weggottesdienst – Erstkommunionvorbereitung
17.00 Uhr (Wfb)               Adventsandacht d. KfD i. d. Kirche
Freitag (15.12.2023) der 2. Adventswoche
17.00 Uhr (Her)                Adventsandacht der Kita
Samstag (16.12.2023) 3. Adventssonntag (Gaudete)
07.00 Uhr (Her)               Roratemesse i. d. Kirche, anschl. Frühstück
16.00 Uhr (Wfb)               Familienwortgottesfeier mit Friedenslicht
17.30 Uhr (Hor)               Musikalische Adventsandacht mit den Schwarzkehl-

chen und Chrissi„s
17.30 Uhr (Wes)              Vorabendmesse
Sonntag (17.12.2023)   
09.00 Uhr (Wfb)               Eucharistiefeier       
10.30 Uhr (Hel)                Eucharistiefeier
17.00 Uhr (Hel)                Ökum. Adventsandacht (Lindenpark)
18.00 Uhr (Höh)               Eucharistiefeier
Termine aus unserer Pfarrei
Sa. 09.12., 16.00 – 20.00 Uhr Wfb. Adventsfeier d Messdiener
Mo. 11.12., 18.00 Uhr – Wfb. Messdienerstunde
Mi. 13.12., 16.30 Uhr – Hel Probe Krippenspiel
                     17.30 Uhr – Hel Messdienerstunde
                     18.00 Uhr – Wes Adventsfenster Kirche
Do. 14.12., 18.15 Uhr – Her Messdienerstunde
Ökum. Frühschichten jeweils mittwochs um 6.00 Uhr im kath. Pfarrheim
Heltersberg, anschließend gemeinsames Frühstück.
Rorate adventliche Eucharistiefeier bei Kerzenlicht mit anschließendem
Frühstück an folgenden Samstagen jeweils um 7.00 Uhr: 09.12. in Helters-
berg, 16.12. in Hermersberg und am 23.12. in Waldfischbach.
Sternsingeraktion 2024 In Geiselberg, Hermersberg und Steinalben besu-
chen die Sternsinger alle Haushalte. Wenn Sie den Besuch der Sternsinger in
Harsberg, Heltersberg, Horbach, Höheinöd, Schauerberg, Schmalenberg,
Waldfischbach-Burgalben und Weselberg wünschen, melden Sie sich bitte
pere-mailodertelefonischbis22.12. imPfarrbüroanoderüberdieAnmelde-
boxen, die in den Kirchen stehen oder in: Harsberg u. Schauerberg bei Edith
Müller T. 06375-210; Heltersberg bei Reinhard Noe: 06333-65357 o. sternsin-
genbeiuns@web.de; Höheinöd bei Selina Hartmann: 0176-80547603 o. hart-
mannselina@web.de; Horbach bei Diana Burkhard: 06333-6020025 o. dia-
na.burkhard2107@t-online.de;Schmalenberg bei Nadine Wagner: 0163-456
7074; Waldfischbach-Burgalben bei Oliver Wagner: oliver.wagner@bistum-
speyer.de; Weselberg bei Brigitte Wilhelm T. 06333-65170 o. in d. Kita T.
06333-65242.

Prot. Pfarramt Schopp
mit Schopp, Krickenbach, Linden,

Queidersbach u. Horbach
Pfarramt, Waldstr. 12, Schopp

Öffnungszeiten: Mi. + Fr. 9 - 12 Uhr
Tel. / Fax: 06307 / 395

E-Mail: pfarramt.schopp@evkirchepfalz.de
Internet: www.kirchen-in-kl.de

Gottesdienste zum 2. Advent
Sonntag, 10. Dezember 2023          9.30    Uhr  Queidersbach, Rathaus
                                                        10.30   Uhr  Krickenbach
65. Aktion „Brot für die Welt“
Mottodieses Jahr„Wandelsäen“.WirsammelnIhreSpendenbisEnde Januar
2024. Geldspendentüten und Informationsbroschüren liegen in den jeweili-
gen Kirchen aus. Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung
aus. Nähere Informationen unter: www.brot-fuer-die-welt.de.
+++Neu+++ Online spenden unter: www.brot-fuer-die-welt.de/schopp-lin-
den-krickenbach

Am 8.12.23 ist das Pfarrbüro nicht besetzt.

Lokale Nachrichten Waldfischbach-Burgalben
Kirchliche Nachrichten
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Geiselberg
Bürgerstiftung
Adventspodcast 2023
Eine Kriminalbeamtin, ein Wunschzettel, ein Engel und jede Menge Kin-
der – Es ist viel los im Geiselberger Adventspodcast! HÖRT REIN!
Für die Kleinen: Geschichte: Der verlorene Wunschzettel von Karin Jäckel (Au-
tor), Naeko Walter (Illustrator)
Für die Großen: (Geschichte: Drei Freunde lösen den Weihnachtfall, von Silvia
Möller (Text und Konzept), Angela Holzmann (Illustration)
Adventskalender zum Hören und Staunen ab dem 01. Dezember auf der
Webseite der Bürgerstiftung Geiselberg: www.buergerstiftung-geisel-
berg.de
Bei Rückfragen: info@buergerstiftung.de

Geiselberger Adventsfenster 2023
Ein Dorf feiert Advent. Wer macht mit? Die Idee: Geiselberger Bürgerin-
nen/BürgerschmückeneinFensteradventlich.Abendsum18:30Uhrlädtder
Haushalt zu einer kleinen, Adventsfeier vor dem geschmückten Fenster ein.
Wer hat Lust mitzumachen? Teilen Sie uns mit, an welchem Tag im Advent
(1.12.bis23.12., inkl.Adresse)SiemiteinemAdventsfenstereinenBeitragleis-
tenmöchten.WelcheTermineschonvergebensindundwelchenochfreisind
erfahren Sie auf unserer Homepage www.buergerstiftung-geiselberg.de
Kontakt: Regina Osranek ( 06307 / 91 20 41 oder unter * info@buergerstif-
tung-geiselberg.de
Bisher sind für die ersten Adventstage folgende Termine vergeben:
1. Dezember: Fam. Broschart, Seebergstr. 9
6. Dezember: Bürgerstiftung Geiselberg, Schulhaus (Bürgerstiftung)
8. Dezember: Kath. Kirchenchor, Gartenstr. 16
9. Dezember: Fam Courret, Im Börnersfeld 35
12. Dezember: Fam. Dietrich, Lindenstr. 2c
Auf dem Weg zum Zukunftsdorf
ImerstenSchrittwollenwirmitdieserUmfragefeststellen,wowir indenThe-
menfeldern Gemeinschaft, Energie, Mobilität, Gesundheit, Wohnen, und Er-
nährunggeradestehen.Mehr Informationendarübergibtesaufwww.buer-
gerstiftung-pfalz.de/innovationsfelder/ Darüber hinaus gibt es weitere Infos
auf unserer Website www.bürgerstiftung-geiselberg.de und bei den Mitglie-
dern des Vorstandes. Jeder darf mitmachen. Bitte füllen Sie den Fragebogen
biszum08.12.2023aus.DieBeantwortungnimmtnuretwa15MinuteninAn-
spruch und ist vollkommen anonym. Dies ist sowohl online über Computer
oder Smartphone, als auch in Papierform möglich. Die Ergebnisse werden
uns dann im neuen Jahr öffentlich präsentiert und gemeinsam überlegt, wel-
che Themenfelder wir im Dorf angehen wollen. Dazu werden wir auch im Ja-
nuar eine Zukunftswerkstatt veranstalten. Ziel ist es, unser Dorf nachhaltig
und zukunftsfähig aufzustellen und weiterzuentwickeln.

Heltersberg
Keglergilde
Ergebnisse 8. Spieltag
Gemischt – Landesklasse Staffel B
03.12.2023, KSC 56 Pirmasens 3 – Keglergilde Heltersberg 3 – 1:5 (1835:1943)
Martin Monika (551), Eger Eva (451), Wolf Janine (514), Roach Carol (427)

Hermersberg
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr
Busfahrt zum Weihnachtsmarkt in St. Wendel am 16.12.2023
Die Abfahrt ist um 14 Uhr am Feuerwehrhaus. Es wird eine Kostenpauschale
erhoben. Interessenten können sich bei Frau Rita Könnel unter der 06333-
99710 anmelden. Beim Weihnachtsbaumverkauf, welcher dieses Jahr am
09.12.2023ab9Uhrstattfindet,kannmansichebenfallsfürdieFahrtanmelden.

Junge Union
Fahrt nach Deidesheim auf den Weihnachtsmarkt am Samstag, dem 9. De-
zember 2023, Abfahrt um 16:00 Uhr am Rathaus in Hermersberg. Die
Rückfahrtca.21:30Uhr.Kosten:FürNichtmitgliederwirdeineFahrtkosten-
pauschale erhoben. Mitglieder der JU Hermersberg kostenlos. Anmeldung
beiJannikFaustpersönlich,telefonisch,perWhatsAppoderSMS(01759451974).

Turnerbund Hermersberg 1890
Adventsturnen am 17. Dezember
Ab 15.00 Uhr erwartet unsere Gäste in der Hermersberger Mehrzweckhalle
wieder ein vielfältiges Programm. Die Halle ist bereits ab 14.00 Uhr geöffnet,
der TBH bietet dann zur Einstimmung vorab wie gewohnt Kaffee und selbst-
gebackenen Kuchen an.Hinweis an unsere Helfer: Wir treffen uns am Sams-
tag,16.12., um 16.30 Uhr zum Aufbau in der Mehrzweckhalle.

SV Hermersberg
1./2. Mannschaft Meisterschaftsrunde 2023/24
17. Spieltag
SO, 03.12.           SV Battweiler II – SVH II Absage
SO, 03.12.           FK Pirmasens II – SVH I Absage
Halbfinale Südwestdeutscher Pokal
MI, 06.12.           SVH I – TSV Schott Mainz I Absage
Aufgrund der winterlichen Wetterlage werden in 2023 voraussichtlich keine
Spielemehrstattfindenunddie laufendeMeisterschaftsrundeerstwiederab
Februar 2024 fortgesetzt. Das Pokalhalbfinale SVH I – Schott Mainz I wurde
auf MI, den 13.03.2024 terminiert.
Jugendmannschaften Saison 2023/24
MO, 27.11.         C-Jun SG SVH – JSG Lemberg/Ruppertsweiler Absage
MI, 29.11.            SG Contwig/Zweibrücken I – D-Jun SVH 1:3
MI, 29.11.           JSG Heltersberg/Geiselberg I – B-Jun SVH Absage
FR, 01.12.            19:00UhrVfBReichenbach–A-JunJSGSVH/Trippstadt 2:3(0:2)
Torschützen : 0:1 Max Schulzki, 0:2 Norman Weis, 0:3 Johannes Heid
SA, 02.12.            FK Pirmasens II – B-Jun SVH Absage
DO, 07.12.          19:00 Uhr            SV Morlautern – B-Jun SVH
SA, 09.12.            16:00 Uhr            B-Jun SVH – FV Ramstein
Jahresabschlussfeier 2023
DieJahresabschlussfeierdesSportvereinHermersbergfindetzusammenmit
denbeidenaktivenMannschaftenunddenA-JuniorenamSA,den16.12.2023
ab 20:00 Uhr im Sportheim statt. Bei der diesjährigen Weihnachtstombola
gibt es wieder wertvolle Hauptpreise zu gewinnen. Vielen Dank an alle Spon-
soren und die damit verbundene Unterstützung und Wertschätzung der im
Jahr 2023 im Sportverein in vielfältigen Bereichen erbrachten ehrenamtli-
chen Leistungen.

Verbandsgemeinde Waldfischbach- Burgalben

IhreInhalteindenlokalenNachrichtenWaldfischbach-Burgalben:
Seit 14. Juni erfolgt die Annahme Ihrer redaktionellen Beiträge für die lokalen Nachrichten Waldfischbach-
Burgalben ausschließlich über ein Kontaktformular.

In zwei Schritten zur Veröffentlichung:
1. Melden Sie sich oder Ihren Verein/Kirche auf Wochenblatt-Reporter.de (QR-Code) an.
2. Rufen Sie diese Seite: www.wochenblatt-reporter.de/s/wab auf und übermitteln Sie uns Ihre Daten.

www.wochenblatt-reporter.de
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Höheinöd
TV 1888
Abteilung Tischtennis
Hier die Ergebnisse des vergangenen Spieltags:
Herren 1: TVH 1 – TTC Hauenstein 2 : 9
Manuel Carbon (1), Julian Fischer, Thomas Höh (1), Martin Stengel, Michael
Schneider, Volker Hafner, M. Carbon/J. Fischer, T. Höh/M. Stengel, M. Schnei-
der/V. Hafner.
Herren 2: TVH 2 – TTC Höhfröschen 2 4 : 9
HaraldJekel,TimoSteffan(1),UweHöh(2),TobiasBraun,PatrickBastian,Max
Bischoff (1), T. Steffan/T. Braun, H. Jekel/U. Höh, P. Bastian/M. Bischoff.
Herren 4: TVH 4 – SV Weselberg 4 2 : 8
Sandra Bös (1), Christopher Fischer, Klaus Emmer, Joshua Lehmann, C. Fi-
scher/J. Lehmann, S. Bös/K. Emmer (1).
Jungen: TTC Pirmasens - TVH 6 : 0
JoshuaLehmann,LeaBös,LeonVollmer,LeonMetz,L.Vollmer/L.Metz, J.Leh-
mann/L. Bös.
Vorschau:
Herren 1: Fr. 08.12.2023 20.00 Uhr BTTF Zweibrücken - TVH 1
Herren 2: Fr. 08.12.2023 20.00 Uhr TTV Hornbach - TVH 2
Herren 3: Fr. 05.01.2024 20.00 Uhr TV Rieschweiler - TVH 3
Herren 4: Fr. 08.12.2023 20.00 Uhr BTTF Zweibrücken 2 - TVH 4
Jungen: Sa. 06.01.2024 14:00 Uhr TTC Nünschweiler - TVH

Steinalben
Moosalbtaler Blasmusik
Proben:
MBJO – Jugendorchester   Montag                17.45-19.30 Uhr
Projektchor   Montag                19.45-21.30 Uhr
Spätzünder       Mittwoch            19.00-21.00 Uhr
Musikgarten Gruppe 1-3         Donnerstag        15.15-18.00 Uhr
Trommelkurs Erwachsene        Donnerstag        18.45-19.45 Uhr
Sinfonisches Orchester             Freitag                  19.30-22.00 Uhr
Schülerorchester         Samstag               11.00-12.30 Uhr
Moosikids I 6-8 Jahre     Samstag               09.30-10.15 Uhr
Moosikids II 6-8 Jahre     Samstag               10.15-11.00 Uhr
Musikbande         Samstag               10.00-10.45 Uhr
Fidele individuell im Vereinsheim Steinalben                                          
MoosIX individuell
Vorschau:
Mühlenadventsmarkt der Moosalbtaler Blasmusik Steinalben und den
Gospelsingers aus Schopp
Am Samstag, den 9. Dezember ab 16.00 Uhr auf dem Festplatz der Geisel-
berger Mühle.
Auf dem Mühlenadventsmarkt spielen alle Gruppen der Moosalbtaler Blas-
musik. Die Gospelsingers aus Schopp werden den Mühlenadvent gesanglich
umrahmen. Bei weihnachtlichen Klängen kann man verschiedene Köstlich-
keiten genießen. Als Besonderheit des Mühlenadventsmarktes gibt es
„Selbstgemachtes“ von den Mitgliedern.

TTC 1974
Ergebnisse vom vergangenen Wochenende
Bezirksoberliga
SV Mörsbach 2 - TTC Steinalben 1 9:5
Doppel:SvenBönsch/PatrickZumbach0:1,DenizÖzcan/PatrickHeringer0:1,
Thomas Dorst/Bernd Heumach 0:1; Einzel: Deniz Özcan 0:2, Sven Bönsch 1:1,
Thomas Dorst 1:1, Bernd Heumach 2:0, Patrick Zumbach 1:1, Patrick Herin-
ger 0:1
1. Pfalzliga Damen
TTC Steinalben - TTC Höhfröschen 2:8
Doppel: Alexandra Meyer/Jasmin Klein 0:1, Anna Rothhaar/Katharina Kölsch
0:1;Einzel:AnnaRothhaar1:1,KatharinaKölsch0:2,AlexandraMeyer1:1, Jas-
min Kölsch 0:2
Vorschau auf die nächsten Spiele
Pfalzpokal Damen: Montag, 11. Dezember
19 Uhr TTC Fehrbach - TTC Steinalben
Bezirkspokal Herren: Donnerstag, 14. Dezember
20 Uhr TTC Steinalben 2 - SV Weselberg 2
Bezirkspokal Herren: Samstag, 16. Dezember
19 Uhr TTC Steinalben 1 - TV Höheinöd 1

Waldfischbach-Burgalben
CDU Ortsverband
Jahreshauptversammlung mit Vorstandsneuwahlen
Hiermit lade ich öffentlich alle Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Waldfisch-
bach-BurgalbenherzlicheinzurMitgliederversammlungmitturnusmäßigen
Neuwahlen des Vorstandes.
DiesefindetstattamDonnerstag,den14.Dezember2023,um19:00Uhr im
Großen Saal des Alten Rathauses (2. OG), Hauptstraße 52, 67714 Waldfisch-
bach-Burgalben
Tagesordnung:
1.EröffnungundBegrüßung;2.WahldesVersammlungsleiters;3.Wahleiner
Mandatsprüfungs- und Stimmzählkommission; 4. Bericht des Vorsitzenden;
5. Bericht des Schatzmeisters; 6. Bericht Rechnungsprüfung; 7. Aussprache
und Entlastung; 8. Wahl der Vorstandschaft; 9. Wahl der Rechnungsprüfer;
10. Verschiedenes; 11. Schlusswort der/des neugewählten Vorsitzenden
Über Ihr Kommen würde ich mich sehr freuen.
Felix Leidecker, Ortsvorsitzender

SG Waldfischbach
Abt.Fußball A K T I V E
ERGEBNISSE
B-KLASSE
FC Fischbach - SpVgg Waldfischbach-Burgalben II
BEZIRKSLIGA
SV Battweiler - SpVgg Waldfischbach-Burgalben I
Beide Spiele wurden witterungsbedingt abgesagt

Abteilung Tischtennis
Ergebnisse letzter Spieltag:
1. Mannschaft – 1. Pfalzliga -spielfrei-
2. Mannschaft – Bezirksliga; SGW 2 – SC Weselberg 2 9:1
Doppel: Florian Fischer/Bernd Kesselring 1:0; Dirk Claassen/Thomas Lieser
0:1;AndyLeiner/EnricoDemmere1:0;Einzel:FlorianFischer2:0;DirkClaassen
1:0; Bernd Kesselring 1:0; Thomas Lieser 1:0; Andy Leiner 1:0; Enrico Demme-
re 1:0
3. Mannschaft – Kreisklasse-Ost A -spielfrei-
4. Mannschaft – Kreisklasse-Ost B; SGW 4 – TTC Nünschweiler 4 8:5
Doppel: Dimce Nokoloski/Jona Bernhard 1:0; Hans Tischer/Jakob Bernhard
1:0; Einzel: Dimce Nikoloski 2:1; Jona Bernhard 2:1; Hans Tischer 1:2; Jakob
Bernhard 1:1
Jungen 19 – Bezirksliga; FC Ruppertsweiler - SGW 5:5
Doppel: Jakob Bernhard/Jona Bernhard 0:1; Katharina Steichele/Noah Wilke
0:1 ; Einzel: Jona Bernhard 2:0; Jakob Bernhard 2:0; Noah Wilke 1:1; Katharina
Steichele 0:2;
Jungen 15 – Bezirksliga; TV Dahn -SGW 6:4
Doppel: Katharina Steichele/Julian Münch 0:1; Julian Vivi/Jakob Bernhard 1:0;
Einzel: JakobBernhard2:0;JulianVivi0:2;KatharinaSteichele0:2;JulianMünch1:1
Jungen 15 – Bezirksklasse -spielfrei-
Vorschau auf den nächsten Spieltag:
1. Mannschaft – 1. Pfalzliga; Verbandspokalspiel
TTC Pirmasens – SGW 1; Sonntag, 17.12.2023, 14.00 Uhr
Beginn der Rückrunde
SGW 1 – TTC Riedelberg; Samstag, den 06.01.2024, 19.00 Uhr
2. Mannschaft – Bezirksliga
TTC Fischbach – SGW 2; Freitag, 08.12.2023, 20.00 Uhr
3. Mannschaft – Kreisklasse-Ost A
TTA Kasch Vinningen – SGW3; Freitag, den 05.01.2024, 20.00 Uhr
4. Mannschaft – Kreisklasse-Ost B
SGW 4 – TTC Nünschweiler 4; Freitag, den 01.12.2023, 20.00 Uhr
Jungen 19 – Bezirksliga -spielfrei-Jungen 15 – Bezirksliga -spielfrei-
Jungen 15 – Bezirksklasse -spielfrei-

Aus der Nachbarschaft

Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd
Kreisverband Pirmasens-Zweibrücken Mittelpunktveranstaltung
Am Montag, 11.12.2023 um 20.00 Uhr findet in Winterbach-Niederhausen,
Restaurant „Zum Hannes“  eine Mittelpunktveranstaltung des Bauern- und
Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd e.V statt.
Herr Uwe  Bissbort, Kreisvorsitzender und Clara Franke, BWV berichten über
Neuerungen bei der GAP, das Landesjagdgesetz und weitere aktuelle agrar-
politischen Themen.
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Wasser
Höheinöd
InNotfällen imBereichderWasserversorgung
der Ortsgemeinde Höheinöd ist der zuständi-
ge Bereitschaftsdienst des Zweckverbandes
Wasserversorgung Sickingerhöhe-Wallhalbtal
erreichbarunterderTelefon-Nr.:
währendderÖffnungszeiten: 06334/441208
nachDienstschluss: 06375/6149

Geiselberg,Heltersberg,Hermersberg,Hor-
bach,SchmalenbergundSteinalben

0631/3723-301

Waldfischbach-Burgalben
siehe Gemeindewerke Waldfischbach-Burg-
alben

Wärmenetz Hermersberg, Höheinöd und
Steinalben
In Notfällen ist die WVE Kaiserslautern zu-
ständig.
Die Notrufnummer lautet 0631/3723-301

Abwasser und Kanal
für alle Gemeinden 0631/3723-301

Strom
für alle Gemeinden (außer Waldfischbach-
Burgalben) 0800/7977777
Waldfischbach-Burgalben
siehe Nahwerk-Energie GmbH & Co. KG
Gas 0800/1003448

Gemeindewerke, Am Bauhof 1, Wfb.-B.
Öffnungszeiten: Mo, Mi + Fr 9 - 12 Uhr
Mo 13.30 bis 16 Uhr Tel. 06333/2758100
Mi 13.30-17.30 Uhr
Bereitschaftsnummer Tel. 06333/2758-2322

NAHWERK Energie GmbH & Co. KG
Öffnungszeiten: Mo, Mi + Fr 9 - 12 Uhr
Mo 13.30 bis 16 Uhr Tel. 06333/2758200
Mi 13.30-17.30 Uhr
Bereitschaftsnummer Tel. 06333/2758-2322

Recyclinghöfe
Recyclinghöfe des Landkreises sind Entsor-
gungseinrichtungen, bei denen sowohl ver-
wertbare Abfälle als auch bestimmte Prob-
lemabfälle aus Privathaushalten angenom-
men werden.

Heltersberg Tel. 06333/65935
Mo, Mi, Fr. 13-16.30 Uhr, Di, Do 9-12 Uhr + 13-
16.30 Uhr, Sa 8.30-12 Uhr
Waldfischb.-Burgalben Tel. 06333/2937
Di, Do 13 - 16.30 Uhr, Sa 8.30 - 12 Uhr
Der Recyclinghof Waldfischbach-Burgalben
befindetsich inderNähedesBahnhofs.
Donsieders Tel. 06333/5510
Mo - Fr 9 - 12 Uhr, 13 - 16 Uhr, Sa 8.30 - 12 Uhr
Der Recyclinghof Donsieders befindet sich
bei der Bauschuttdeponie zwischen Donsie-
ders und Clausen.

Kleiderkammer Deutsches Rotes Kreuz
Waldfischbach,Hirtenstraße44
WirsindjedenMittwochvon9-11UhrfürSieda.
Zusätzlich haben wir an folgenden Freitagen
von 16 – 18 Uhr geöffnet:
8. + 22.12.2023
Weitere Informationen:
Gabriele Teutsch, Tel: 06333 4131

Bürgertelefon und Bürgermail
Bürgertelefon: Jürgen Germann,
Mo. – Fr. 10 – 16 Uhr 0172-6771538
Bürgermail: buergertelefon@b-w-b.de

Service
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WIR KAUFEN 

Wohnmobile
+

Wohnwagen

Tel. 03944 - 36160
www.wm-aw.de, Fa.


